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26. September 2012 
 
 
Stellungnahme des SVV zum Rundschreiben-Entwurf „Liquidität Versicherer“ 
 
Sehr geehrter Herr Progin 
 
Wir danken Ihnen, dass Sie uns die Möglichkeit geben, zum Entwurf des Rundschreibens 
2013/xx „Liquidität Versicherer“ Stellung nehmen zu können. Einleitend möchten wir zuerst 
gerne einige allgemeine Bemerkungen anbringen und anschliessend zu den einzelnen 
Randziffern im Rundschreiben unsere Kommentare mitteilen. 
 
Allgemeine Bemerkungen 
 
Das Rundschreiben „Liquidität Versicherer“ scheint stark an die Begebenheiten und 
Herausforderungen an die Liquidität im Bankengeschäft angelehnt. Mit den Vorschriften für das 
gebundene Vermögen und der „gestaffelten“ Fälligkeit der Verpflichtungen sind in der 
Versicherung grundsätzlich andere Voraussetzungen als bei den Banken gegeben. Ebenso 
verfügen die Versicherer traditionell über hohe Bestände an Bundesanleihen, die sehr liquid 
sind. Die grossen Versicherer haben zudem Anschluss an die Eurex Repo Plattform. Im weiteren 
hängen die Anforderungen an die Liquidität sehr von den Geschäftsbereichen ab, in denen ein 
Versicherer tätig ist. 
 
Das Rundschreiben bezieht sich nach unserer Einschätzung auf zwei unterschiedliche Bereiche: 
Das Liquiditätsmanagement (Cash Management im weiteren Sinne) im operativen 
Versicherungsgeschäft, sowie das Intra-Gruppen-Funding für Versicherungsgruppen. 
 
Das Liquiditätsrisiko im operativen Versicherungsgeschäft erscheint uns im Vergleich zu Banken 
eher gering. Dies einerseits weil ein „Versicherungsrun“ deutlich weniger wahrscheinlich ist, als 
ein Bankenrun. Andererseits weil bei Versicherungen durch Abläufe im Investmentportfolio 
natürlicherweise auch im Stressfall rasch erhebliche Liquidität generiert wird. Seitens der Geneva 
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Association wurden dem Versicherungskerngeschäft denn auch kaum systemische Risiken 
zuerkannt. Entsprechend erscheint uns der Mehrwert dieser zusätzlichen Berichterstattung, 
gemessen an der verbundenen zusätzlichen Arbeit in den Gesellschaften, eher gering, zumal 
unsere Branche im Rahmen des SST und der Rechnungslegungsvorschriften (z.B. IFRS 7.39) 
schon sehr transparent und ausführlich berichtet. 
 
Aus interner Optik wichtiger sind die Risiken im Intra-Gruppen-Funding. Dieser Prozess sollte 
jedoch bei den beaufsichtigten Versicherungsgesellschaften im Rahmen des operativen 
Risikomanagements und internen Kontrollsystems erfasst sein, so dass im Allgemeinen 
adäquate Kontrollen zu diesen Risiken in den Gruppen und Konglomeraten vorhanden sein 
sollten. Grundsätzlich verstehen wir das Bedürfnis der Finma nach standardisierter  Transparenz 
zu diesen Prozessen. Mit Blick auf das vorliegende Rundschreiben ist es uns allerdings wichtig 
anzumerken, dass für Versicherungsgruppen und Konglomerate das Liquiditätsmanagement eng 
mit dem Kapitalmanagement verbunden ist. In Rz 10 des Rundschreibenentwurfs erwähnt die 
Finma "… Mindestanforderungen an die Kapitalplanung sowie die diesbezügliche 
Berichterstattung werden separat geregelt." Um in diesem Bereich eine optimale Transparenz zu 
erreichen, empfehlen wir, auf Grund der engen Verknüpfung von Liquiditäts- und 
Kapitalmanagement, die diesbezüglichen Anforderungen an Gruppen/Konglomerate aus dem 
vorliegenden Entwurf zu entfernen. Im Rahmen des SST für Versicherungsgruppen wie auch der 
regulären Berichterstattung an die Gruppenaufsicht erhält die Finma in der Zwischenzeit bereits 
ausführliche Informationen über das Intra-Gruppen Kapitalmanagement. 
 
Zusammenfassend beantragen wir deshalb, dass Versicherungsgruppen und –konglomerate 
von diesem Rundschreiben ausgeschlossen werden. 
Im weiteren wünschen wir, dass die verschärften Marktbedingungen nur für die Betrachtung der 
in der Zukunft erwarteten Liquidität, nicht aber für die zurückliegenden Liquiditätspositionen 
angewandt werden (siehe Stellungnahme zu den betreffenden Rz). 
 
 
Stellungnahme zu einzelnen Randziffern 
 
I. Zweck 
 
Keine Bemerkungen. 
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II. Geltungsbereich 
 
Rz 3 
Das Liquiditätsmanagement in der Versicherung ist auf Gruppen- und Konglomeratsebene eng 
mit dem Kapitalmanagement verknüpft und kann nicht separat betrachtet werden. Das 
Kapitalmanagement wird im SST-Gruppenreporting bereits ausgiebig betrachtet. 
Dieses Rundschreiben, beschränkt auf das Liquiditätsmanagement, soll nur für die 
Einzelunternehmen gelten. 
 
Rz 4 
Kann aufgrund der Ausführungen zu Rz 3 ersatzlos gestrichen werden. 
 
III. Begriffe 
 
Rz 7 
Der Begriff „Investitionstätigkeit“ ist verwirrend. Er soll präzisiert werden durch „Asset- und 
Investmentmanagement“. 
 
Rz 8 
Die Erklärung eines einzelnen Unterbegriffs von Rz 7 erscheint überflüssig und kann gestrichen 
werden. 
 
IV. Erfassung des Liquiditätsrisikos 
 
Rz 10 
Kann aufgrund der Ausführungen zu Rz 3 ersatzlos gestrichen werden. 
 
Rz 11 
Die Formulierung ist verwirrend. Die (teilweise auch in nachfolgenden Titeln und Rz) verwendeten 
Begriffe „Liquiditätsablaufbilanz“ und „Liquiditätsposition“ sind Stichtagsbetrachtungen, 
während dem die Liquiditätsplanung mit Liquiditätsab- und -zuflüssen eine periodische 
Betrachtung darstellen. Dies sollte in der Formulierung dieser (und auch der folgenden Rz) 
überprüft und jeweils klargestellt werden. In dieser Rz könnte der erste Satz z.B. ersatzlos 
gestrichen werden. 
 
Rz 14 
Die Berichterstattung erfolgt individuell nach dem eigenen Geschäftsmodell jedes Versicherers. 
Somit kann der Einschub „...und in Anbetracht des Geschäftsmodells fest und begründet sie,...“ 
weggelassen werden. 
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Rz 16 
Wie in dieser Stellungnahme unter Rz 3 erwähnt, wird das Kapitalmanagement von 
Versicherungsgruppen und Konglomeraten im Rahmen des SST ausführlich geprüft. Auf Gruppen- 
und Konglomeratsstufe können Kapital- und Liquiditätsmanagement nicht unabhängig 
voneinander betrachtet werden. Somit ist diese Rz hinfällig. 

B. Liquiditätsposition, C. Liquiditätsplanung und Rz 17 – 27 
Titel und beschreibende Rz erscheinen etwas verwirrend. Eine Liquiditätsposition ist eine 
Stichtagsbetrachtung und eine Liquiditätsplanung umfasst eine periodische Entwicklung. 
Die Betrachtung einer Liquiditätsposition an einem bestimmten Stichtag in der Vergangenheit 
unter verschärften Marktbedingungen schafft keinen Mehrwert. 
Die Liquiditätsplanung in die Zukunft kann demgegenüber sowohl unter den aktuellen als auch 
unter verschärften Marktbedingungen aufgestellt werden. 
Die Kapitel B. und C. müssen demzufolge neu redigiert werden. Die Definition der 
Marktbedingungen a) aktuell und b) verschärft könnten auch unter das Kapitel A. Allgemeines 
eingefügt werden. 
 
Rz 19 
Die Währungskongruenzen sind im First- und Derivatreporting bereits berücksichtigt und an die 
Finma eingereicht. Eine Doppelspurigkeit sollte vermieden werden. Entsprechend ist der zweite 
Satz dieser Rz zu streichen. 
 
Rz 20 
Eine rückwirkende Darstellung der Liquiditätsentwicklung ist aufwändig und schafft keinen 
Mehrwert. Die Aktiven der Bilanz werden im Quartalsreporting bereits an die Finma geliefert und 
erlauben wenn nötig eine Rückverfolgung der Liquiditätsentwicklung. Wichtig und aussagekräftig 
sind die Berichterstattung und Beurteilung der Liquidität per 1.1. (Eingangsbilanz) des 
Berichtsjahres und der Liquiditätsplanung. Rz 20 soll daher ersatzlos gestrichen werden. 

Rz 24 
Bemerkung zu „Währungskongruenzen“ analog zu Rz 19. Der letzte Satz sollte gestrichen 
werden. 
 
Rz 25 
Soll ersatzlos gestrichen werden; analog zu Rz 20. 
 
Rz 26 
Die „(Re-)Finanzierung“ ist vielmehr Teil des Kapitalmanagements als des 
Liquiditätsmanagements. Deshalb sollte der Begriff weggelassen werden, auch wenn die Mittel 
aus einer (Re-)Finanzierung selbstverständlich in der Liquiditätsplanung erscheinen. 
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V. Berichterstattung 
 
Rz 28 
Die Aussage ...„mindestens“ ein Mal... im ersten Satz und der Beschrieb „...zusätzlich verlangte 
Berichterstattungen...“ sind Wiederholungen. Wir empfehlen, das Wort „mindestens“ im ersten 
Satz zu streichen. 
 
Rz 29 
Wir empfehlen eine textliche Ergänzung: „Dem Prinzip der Verhältnismässigkeit und den bereits 
implementierten Liquiditätsmanagement-Prozessen wird bei der Berichterstattung Rechnung 
getragen.“ 
 
Rz 34 und 35 
Folgerichtig unserer Bemerkung zu Rz 3 können diese Rz gestrichen werden. 
Wenn an einer Berichterstattung von Gruppen- und Konglomeraten über die Liquidität 
festgehalten wird, müssen das Kapital- und Liquiditätsmanagement gemeinsam betrachtet 
werden. Entsprechend wären die Bestimmungen für diese Kategorie Versicherer neu zu 
definieren. 
 
Rz 36 
Analog unserer Bemerkungen zu Rz 3 sollten nur die Einzelunternehmen unter diesem 
Rundschreiben berichten. Der Umfang von „Liquiditätssituation“ sollte zudem präzisiert werden: 
Bis zum 30. April sollten die Liquidität per Stichtag 1.1. (Eingangsbilanz) des laufenden Jahres 
und die Liquiditätsplanung ab diesem Stichtag eingereicht werden. 
Gleichzeitig beantragt der SVV, dass diese Berichte erstmals per 30. April 2014 eingereicht 
werden müssen. Das Rundschreiben 2013/xx wird voraussichtlich erst gegen Ende 2012 oder 
eben gar erst in 2013 veröffentlicht. Die Versicherer brauchen eine angemessene Zeit zur 
Umsetzung. 
 
 
Wir hoffen, dass unsere Vorschläge und Anliegen auf Ihr wohlwollendes Interesse stossen und 
stehen Ihnen selbstverständlich für allfällige weitere Fragen gerne zur Verfügung.  
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Freundliche Grüsse 
 
Schweizerischer Versicherungsverband SVV 
 

    
  
Lucius Dürr 
Direktor 

 
Marc Chuard 
Leiter Ressort Finanz & Regulierung 

 



Sehr geehrter Herr Progin 
 
Wir nehmen Bezug auf die Anhörung zum Rundschreiben „Liquidität Versicherer“ und übermitteln 
Ihnen nachfolgend unsere Stellungnahme zum publizierten Rundschreiben-Entwurf. 
 

1. Risikohorizont: 
Wir empfehlen zusätzlich zu den Begriffsdefinitionen in Rz 6-8 des Rundschreibens „Liquidität 
Versicherer“ den Zeithorizont zur Messung des Liquiditätsrisikos zu spezifizieren. Insbesondere 
sollte klargestellt werden, ob es sich bei diesem Zeithorizont um 
a. die zur Verfügung stehende Zeitperiode handelt, um Positionen zu liquidieren und 

Zahlungsverpflichtungen nachzukommen (z.B. x Tage, x Wochen, x Monate,…), oder um 
b. die Zeitspanne, über welche sich Liquiditätsrisiken bzw. die Kosten aus mehreren 

Liquiditätsereignissen akkumulieren (z.B. ähnlich zum einjährigen Zeithorizont zur Messung 
von versicherungstechnischen Risiken, Markt- oder Kreditrisiken wie dies im SST der Fall ist). 

 
2. Konsistenz: 
Wir empfehlen, sicherzustellen, dass der Begriff des Liquiditätsrisikos auch in sämtlichen FINMA 
Rundschreiben oder Erläuterungen konsistent verwendet wird. Insbesondere sollte darauf 
eingegangen werden, inwiefern die Liquiditätsbetrachtung aus dem Rundschreiben „Liquidität 
Versicherer“ das Liquiditätsrisiko in Rz 94 aus dem SST Rundschreiben „Rundschreiben 2008/44 
SST“ ersetzt, ergänzt oder abgrenzt. 

 
3. Zeitpuffer: 
Gemäss Rz 36 soll die Einreichung des Berichts zur Liquiditätsposition des Versicherers erstmals 
zum 30. April 2013 eingereicht werden. Unter Berücksichtigung der Erstausführung des Berichts 
sowie des zeitnahen Einreichens des SST, wäre unserer Ansicht nach im geplanten Rundschreiben 
für die ersten beiden Jahre ein Zeitpuffer von ein oder zwei Monaten vorzusehen. Idealerweise 
sollte der Bericht erst danach zeitgleich mit dem SST eingereicht werden. 

 
Abschliessend halten wir fest, dass wir mit einer Publikation unserer Stellungnahme einverstanden 
sind. 
 
Besten Dank für die Berücksichtigung unserer Ausführungen. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
Christian Felderer 
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